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Stundesatzverrechnung für Notdienst und Bereitschaft – Gebühren   

 

Der Stundesatz wird in der werktäglichen Arbeitszeit (Montag bis Freitag von 6:00 – 18:00 Uhr) berechnet.  
Dieser beträgt derzeit 85,00 € / Stunde. 
 
 
Darüberhinausgehende Montagezeiten sind Sonderzeiten, die mit Aufschlag berechnet werden.  
 
 
Bei außerplanmäßigen Notreparaturen und Serviceanforderungen in Zeiten der Betriebsruhe und 
definierten Bereitschaftszeiten (24.12.2025 bis einschließlich 05.01.2026) fällt generell ein zusätzlicher 
Zuschlag von 50% an.  
 
 
Bei Nachtarbeit erheben wir in der Zeit von 18:00 – 6:00 Uhr ebenfalls einen zusätzlichen Aufschlag auf 
den Stundensatz von 50% für unsere Monteure sowie 
 
 
zusätzlich an Samstagen einen Zuschlag von 50% 

zusätzlich an Sonntagen einen Zuschlag von 100%  

zusätzlich an Feiertagen einen Zuschlag von 200%. 

 
 
Wir verrechnen einen Energiekostenzuschlag von 9,50 € je Auftrag. 
 

   

Anfahrtspauschale Distanz Preis 

Anfahrtspauschale über 80 km nach Absprache 

Anfahrtspauschale Zone 0,5 0,5 km - 5 km 30 € 

Anfahrtspauschale Zone 10 bis 10 km 40 € 

Anfahrtspauschale Zone 1 bis 25 km 60 € 

Anfahrtspauschale Zone 2 bis 50 km 125 € 

Anfahrtspauschale Zone 3 bis 80 km 160 € 
 
 
 
Stand Dez 2025 


